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öffentlich
Betreff:
Sachaufwand Planung für 2022

Erstellungsdatum 05.11.2021
Eingang 502:

Einreicher: Ortsvorsteher D. Spira

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

18.11.2021 Ortsbeirat Satzkorn X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Ortsbeirat Satzkorn übernimmt die Trägerschaft für die nachfolgend aufgeführten, im Jahr 2022 im 
OrtsteilSatzkorn stattfindenden Traditionsveranstaltungen. Dafür können durch den Ortsbeirat 
entsprechend der „Richtlinie zur Förderung der Ortsteile über Sachaufwendungen“ nachfolgende 
Zuwendungen gewährt werden.
1. Traditionsveranstaltungen      700,00 €
2. Kinderfest/Sommerfest   1.100,00 €
3. Senioren      650,00 €
4. Aufwandsentschädigung Reinigung      350,00 €
5. Bürobedarf Ortsvorsteher; Präsente, Ehrungen, Jubiläen und sonstige Anlässe   400,00 €
6. Büroausstattungen      500,00 €
7. Sportliche Aktivitäten      100,00 €
8. Vereine      300,00 €
9. Freiwillige Feuerwehr 95 Jahre      100,00 €
10. Website      200,00 €
11. Pflanzaktionen/Pflege Grünanlagen      300,00 € 

4.700,00 € 

gez. D. Spira
Ortsvorsteher
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Zuwendungsanträge werden zur sachlichen und formellen Prüfung beim Büro der StVV 
eingereicht, untersetzt mit Angabe des Durchführungszeitraumes, des Finanzierungsplanes und der 
Höhe, gemäß §46 (4) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.).


